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Die Loge“ e.V.Eingetragener und gemeinnütziger VereinGeshäftsordnung des Vereins für Rollenspiele�Die Loge� e.V.� 1 Mitgliedsbeiträge(1) Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt 13,00 e.(2) Die einmalig zu zahlende Aufnahmegebühr beträgt 0,00 e(Null e).� 2 Aufnahme von Mitgliedern(1) Wird die Aufnahme eines Mitglieds beshlossen, so ist ihm binnen zwei Wohen eine Auf-nahmebestätigung zuzusenden. Nah Zugang der Aufnahmebestätigung hat das Mitglied binnenweiteren zwei Wohen die Aufnahmegebühr und den fälligen Jahresbeitrag vollständig auf dasVereinskonto zu überweisen. Bis zum Eingang der Beträge ruht die Mitgliedshaft.(2) Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags ist shriftlih zu begründen und dem Antragstellerzuzusenden. Gegen einen ablehnenden Besheid kann der Bewerber innerhalb von vier Wohenab Zugang beim Vorstand shriftlih Einspruh einlegen, über den die nähste ordentlihe Mit-gliederversammlung mit einfaher Mehrheit entsheidet. Wird die Aufnahme auh durh dieMitgliederversammlung abgelehnt, kann sih der abgelehnte Bewerber erst nah einer Frist vonzwei Jahren erneut um eine Mitgliedshaft bewerben.� 3 Aufgaben der Vorstandsmitglieder(1) Die Vorstandsmitglieder haben die nahfolgend aufgeführten Aufgaben.a) der Vorsitzende:Aufgabe: Repräsentation nah innen und auÿen, Leitung des Vorstandes, ö�entlihkeits-arbeit.b) der Stellvertretende Vorsitzende:Aufgabe: Repräsentation nah innen und auÿen, Unterstützung des Vorsitzenden, Ö�ent-lihkeitsarbeit.) der Shriftführer:Aufgabe: Führen des Shriftverkehrs, Betreuung der Mitglieder, Verfassen von Pressemit-teilungen, Protokollierung der Vorstandssitzungen, Ö�entlihkeitsarbeit.d) der Shatzmeister:Aufgabe: Führen der Geshäfte des Vereins, Verwaltung der Mitgliedsbeitrage und derVereinskonten, Ausstellung von Spendenquittungen und Mahnungen, Buhführung undErstellung des Finanzberihtes, Ö�entlihkeitsarbeit.
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� 4 Mobs(1) Zur Beratung des Vorstandes, zur Bearbeitung von Fragen besonderer Bedeutung für dieVereinsziele, zur Behandlung spezieller organisatorisher Aufgaben und Aspekten des Spielensund zur Planung, Durhführung und Organisation von sogenannten �Game-Cons� und andererö�entlih zugängliher Veranstaltungen können durh Beshluÿ der Mitgliederversammlung Ar-beitsgruppen, sogenannte �Mobs� gebildet werden. Alternativ können Mobs vorläu�g durh denVorstand gegründet und genehmigt werden.(2) Nah Einrihtung eines Mobs durh die Mitgliederversammlung werden alle an einer MitarbeitInteressierten zu einem Tre�en eingeladen.Diese Einladung kann sowohl persönlih, shriftlih, fernmündlih, durh Fax, elektronish oderdurh Mitteilung in einer/der Vereinszeitshrift erfolgen. Sie soll rehtzeitig erfolgen und dasTre�en an einem für alle zugänglihen Ort statt�nden. Eine Liste der Mobmitglieder wird erstelltund geführt.Jeder Mob wählt bei diesem ersten Tre�en aus seiner Mitte einen Spreher, der den Mob nahauÿen als Repräsentant und Ansprehpartner vertritt und der Umsetzung des Mobzwekes ver-p�ihtet ist. Er ist dem Mob gegenüber verantwortlih und kann durh Beshluÿ von zwei Drittelnder Mitglieder des Mobs oder durh eigene Willenserklärung von dieser Aufgabe entbunden wer-den. Der Mobspreher setzt die Beshlüsse und Entsheidungen des Mobs nah auÿen um, istdabei aber an die Beshluÿlage und Weisungen des Mobs gebunden. änderungen in der Positiondes Mobsprehers sind dem Vorstand umgehend shriftlih oder per Fax mitzuteilen.(3) Die Mobs arbeiten selbständig und sind dem Vorstand der Loge e.V. nur in �nanziellerHinsiht Rehenshaft shuldig sowie den Vereinszielen verp�ihtet. Sofern den einzelnen MobsVereinsmittel zur Erfüllung ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt wurden, haben die Mobspreherinnerhalb von vier Wohen nah Beendigung der Veranstaltung, spätestens aber zum Ende desKalenderjahres, eine shriftlihe Abrehnung zu erstellen und dem Shatzmeister zur überprüfungzu übergeben. Der Abrehnung sind alle Belege und Quittungen lükenlos und grundsätzlih imOriginal beizufügen.(4) Die Mobs dürfen selbständig Verp�ihtungen nur maximal bis zur Höhe der durh den Vereinzur Verfügung gestellten Mittel eingehen. Müssen zu einer sinnvollen und erfolgreihen Mob-Tätigkeit Verp�ihtungen eingegangen werden, deren Umfang über die regelmäÿigen Geshäfts-besorgungen hinausgeht, oder die höher als die durh den Vorstand bewilligten Mittel sind oderden Verein dauerhaft rehtlih bindet, so wird der Vereinsvorstand gemäÿ � 8 II und X Vereins-satzung tätig.Verträge, die den Verein binden und über die regelmäÿigen Geshäftsbesorgungen hinausge-hen, können nur durh Mehrheitsbeshluÿ des Vorstandes und durh diesen selbst abgeshlossenwerden. Der Mobspreher und Mob sind für den ordentlihen Umgang mit den zur Verfügunggestellten Vereinsmitteln verantwortlih.(5) Einzelne Mobs können zur Erfüllung Ihrer Aufgaben Umlagen �nanzieller Art von den daranbeteiligten Vereinsmitgliedern erheben. Über alle Einnahmen und Ausgaben ist ein Kassenbuhzu führen, das der Sorgfalt des Mobsprehers unterliegt. Dieses ist mit der Abrehnung des Mobsdem Shatzmeister im Rahmen der regelmäÿigen Prüfung und auf Anfrage vorzulegen.
2



� 5 Mob �Vereinszeitshrift�(1) Der Verein kann eine Vereinszeitshrift herausgeben, welhe die Mitglieder kostenlos erhalten.Die Vereinszeitshrift ist das Publikationsorgan des Vereins und wird von den Mitgliedern einesentsprehenden Mobs gestaltet. Alle Einladungen und Bekanntmahungen, die durh die Satzungvorgeshrieben sind, können in der Vereinszeitshrift verö�entliht werden. Sie müssen als solhebesonders gekennzeihnet werden. Sie gelten, wenn die erforderlihen Fristen eingehalten werden,als ordnungsgemäÿ zugestellt.� 6 Mob �Bibliothek�(1) Der Verein legt eine Bibliothek an, aus der die Mitglieder Material für die Dauer von bis zu vierWohen entleihen können und die von den Mitgliedern eines entsprehenden Mobs selbständiggeführt wird. Porto und Verpakung für die Zusendung des Leihmaterials und eine Paushalezum Ausgleih der Vershleiÿersheinungen trägt der Entleiher, der den entsprehenden Betragunverzüglih auf das Vereinskonto zu überweisen hat. Die Höhe der Paushale legt der Vorstandim Einvernehmen mit dem Spreher des Mobs �Bibliothek� fest. Treten Beshädigungen an dementliehenen Material auf, können diese dem Entleiher in Rehnung gestellt werden(2) Die Ausleihfrist kann auf Antrag des Entleihers einmalig für die Dauer von vier Wohenverlängert werden. Dabei wird erneut die Vershleiÿpaushale erhoben. Sollte das Leihmaterialnah Ablauf der Verlängerung der Leihdauer niht zurükgegeben werden, vershikt der Shatz-meister eine Mahnung. Es kann eine Mahngebühr erhoben werden, deren Höhe der Vorstandfestlegt. Wenn das entliehene Material nah Zusendung der Mahnung niht zurükgegeben wur-de, wird eine zweite Mahnung per eingeshriebenen Brief mit Rükshein zugestellt. Dabei kanneine zweite Mahngebühr erhoben werden. Ist das Leihmaterial niht binnen einer Frist von zweiWohen nah Zusendung der zweiten Mahnung vom Entleiher zurükgegeben worden, wird esdem Entleiher zuzüglih der Mahngebühren in Rehnung gestellt. Danah erfolgt die Bestreitungdes Rehtsweges einshlieÿlih der Pfändung. Der Entleiher hat damit sein Reht auf weitereNutzung der Bibliothek verwirkt.(3) Für den Verleih von vereinseigenem Material gelten die gesetzlihen Bestimmungen bezüglihdes Copyrights.� 7 Wahlausshuÿ, Wahlleitung(1) Nah der Entlastung des Vorstandes im Rahmen der Mitgliederversammlung werden dreiWahlleiter vorgeshlagen. Sind die vorgeshlagenen Personen mit der übernahme der Wahlleitungeinverstanden, so wählen sie aus ihrer Mitte den Wahlvorsitzenden. Dieser übernimmt die Leitungder Versammlung bis zur Neuwahl des regulären Versammlungsleiters.(2) Die Wahlleiter haben die Aufgabe der ordnungsgemäÿen Durhführung und überwahungder Wahl. Sie können selbst niht gewählt werden, stimmen jedoh mit ab. Die Wahlleitungübernimmt die Auszählung der Stimmen und verkündet das Wahlergebnis. Danah übergibt derWahlvorsitzende die Versammlungsleitung an den regulären Versammlungsleiter.(3) In Ermangelung der ausreihenden Personenzahl zur Besetzung der Wahlleitung entfallenAbsatz 1 und 2, der Versammlungsleiter übernimmt dann auh die Wahlleitung.
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